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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 
 
an der Grenze zum Erbrecht befin-
den sich die Regelungen der §§ 563 
BGB zum Wechsel der Vertragspar-
teien. Der Gesetzgeber bezweckt 
mit diesen Gestaltungen, vorrangig 
die Personen zu schützen, die mit 
dem Mieter in einem Haushalt le-
ben. Nur weil dieser stirbt, sollen die 
Haushaltsmitglieder nicht woh-
nungslos werden. Wenn sie wollen, 
treten in den fremden Mietvertrag 
ein (vgl. auch das Urteil des LG Berlin 
auf der nächsten Seite). 
 
Gibt es keine Haushaltsmitglieder, 
können die Erben nach § 564 BGB in 
den Mietvertrag eintreten. 
 
Der Eigentumsschutz des Mieters 
steht also gerichtlichen Entscheidun-
gen entgegen, die Bedeutung und 
Tragweite von Art. 14 Abs. 1 Satz 1 
GG für das Besitzrecht verkennen. 

Auch insoweit unterscheidet der Ei-
gentumsschutz des Mieters sich in 
seiner Struktur nicht von demjenigen 
des Vermieters, so beschied das 
Bundesverfassungsgericht die Stel-
lung des Mieters im Beschluss vom 
26.5.1993 (1 BvR 208/93). Heute ist 
die Erkenntnis so selbstverständlich, 
dass der Bundesgerichtshof den 
Grundgesetzartikel (Art. 14 GG) 
noch zitiert, nicht aber mehr das 
Bundesverfassungsgericht, das einst 
aufsehenerregend, diese Auslegung 
verkündete.  
 
So ist es denn nicht verwunderlich, 
dass hierdurch lange gemeinsame 
Wege für die Vertragsparteien ent-
stehen können. Die TIP-Berlin veröf-
fentlichte in ihrer August-Ausgabe 
den angeblich ältesten noch wirksa-
men Mietvertrag in Berlin, abge-
schlossen am 23.5.1935. Die dritte 

Generation ist nun schon Mieter der 
2-Zimmer-Wohnung, in dessen 
Mietvertrag – erfreulich für den 
Mieter – vereinbart ist: Nebenkos-
ten werden nicht erhoben. 
 
Die Stärkung der Mieterrechte ist 
seit Jahrzehnten Anliegen des Ge-
setzgebers gewesen. Es ist schwer 
die Balance zu finden, bei der kein 
Vertragspartner seine starke Posi-
tion ausnutzen kann. Die mietrecht-
lichen Entscheidungen in dieser Aus-
gabe zeichnen ein Spektrum, das er-
kennen lässt, wie der BGH auch hier 
um gesundes Mittelmaß ringt.  
 
Sie werden aber noch mehr interes-
sante Informationen finden und so 
wünschen wir wie immer eine inte-
ressante Lektüre.

  
 
 
 
 

Kurze Meldungen   

 
Erwachsenheitssumme für Beru-
fung 
Ein Wohnungseigentümer focht ei-
nen Beschluss an, mit dem die Nach-
schüsse aus den einzelnen Jahres-
einzelabrechnungen bzw. Anpas-
sungen gegenüber dem Wirtschafts-
plan festgesetzt wurden. Er hielt die 
Abrechnung für falsch und focht den 
Beschluss an. Seine Abrechnungs-
spitze belief sich auf knapp 60 €. Er 
unterlag vor dem AG Köln. Seine Be-
rufung war nach Auffassung des LG 
Köln unzulässig, weil die erforderli-
che Beschwer von 600 € nicht er-
reicht war. Die hiergegen gerichtete 
Rechtsbeschwerde hatte Erfolg. Der 
BGH führte im Beschluss vom 
9.11.2023 aus, dass nicht die Ab-
rechnungsspitze der relevante Be-
trag für die Beschwer sei, sondern 

der auf den Kläger entfallende An-
teil an den Gesamtkosten von gut 
2.200 €, V ZB 67/22.  
 
Umfang der Gewährleistungspflicht 
bei Altbausanierung 
Nach einem Urteil des OLG Ham-
burg haftet ein Bauträger bei einer 
Altbausanierung unter bestimmten 
Voraussetzungen nicht nur für die 
ausgeführten Werkleistungen nach 
Werkvertragsrecht. Wenn die Wer-
kleistungen den vertraglichen Rege-
lungen einen Umfang hatten, der 
mit der Errichtung eines Neubaus 
vergleichbar sei, habe der Bauträger 
für die gesamte Immobilie Gewähr-
leistung zu bieten.  
Im Mangelprozess kann sich nach 
den Urteilsgründen zudem der pro-
fessionell tätige Bauträger nicht auf 
fehlende eigene Sachkunde berufen 

und das Vorliegen der behaupteten 
Mängel pauschal bestreiten. Ein Be-
streiten ist rechtlich dann nur rele-
vant, wenn es qualifiziert erfolgt. 
Habe der professionelle Bauträger 
keine eigene Sachkunde, müsse er 
sich diese zur substantiierten Ge-
gendarstellung notfalls einkaufen, 
Urteil vom 5.2.2024, 4 U44/22, NZM 
2024, 557. 
 
Kein Eintrittsrecht in den Mietver-
trag bei Pflegeaufenthalt des ver-
storbenen Mieters 
Nach § 563 BGB können bestimmte 
Personen (z.B. Kinder), die mit dem 
Mieter einen Hausstand leben, in 
den Mietvertrag eintreten, wenn 
der Mieter verstirbt. Die Möglich-
keit ist nach einem Urteil des LG Ber-
lin vom 4.7.2023 allerdings nicht er-

Es grüßt herzlich  
Ihr  

 
Heinz G. Schultze 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d1501cb0cb77d8353ba7b81472d5ef0a&nr=135958&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
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öffnet, wenn sich der Mieter seit ge-
raumer Zeit (hier: 1,5 Jahre) in einer 
Pflegeeinrichtung befindet und eine 
Rückkehr in die Wohnung nicht ab-
sehbar ist. In dieser Konstellation 
fehle es an der gesetzlichen Tatbe-
standsvoraussetzung „gemeinsamer 
Haushalt“, 67 S 120/23, NZM 2024, 
547. 
 
Bilanzielle Aktivierung der Erhal-
tungsrücklage 
Das FG Köln entschied mit Urteil 
vom 21.6.2023, dass ein bilanzieren-
der Gewerbebetrieb seinen Anteil 
an der Erhaltungsrücklage in der Bi-
lanz aktivieren müsse. Diese Rück-

stellungen vermittelten einen geld-
werten Anspruch des Eigentümers 
auf Bezahlung von Aufwendungen. 
Außerdem würde ein Erwerber der 
Erhaltungsrücklage einen eigenstän-
digen Wert beimessen, 2 K 150/20, 
ZWE 2024, 144. 
 
Kein Zustimmungserfordernis nach 
§ 12 WEG bei Einbringung in Fami-
lien-GbR 
Das OLG Hamburg hatte über ein 
vermeintliches Eintragungshinder-
nis im Grundbuch zu entscheiden, 
weil die nach § 12 WEG i.V.m. der 
Gemeinschaftsordnung für die 
Übertragung notwendige Zustim-
mung nicht vorlag. Nach Auffassung 

des OLG musste eine Zustimmung in 
diesem Fall auch nicht eingeholt 
werden. Ein Eigentümer hatte seine 
Miteigentumsanteile in eine GbR 
eingebracht. Hierdurch trete kein 
neuer Eigentümer in die Gemein-
schaft ein, vielmehr werde er erst 
gebildet. Dieser Fall sei von § 12 
WEG nicht erfasst. Das Grundbuch-
amt habe daher zu Unrecht die Ein-
tragung von einer Zustimmung des 
Verwalters abhängig gemacht, Be-
schluss vom 30.11.2023, 12 W 
56/23, NZM 2024, 556. 
 
 
 
 

 
 

Mietrecht 
 

„Eigenbedarfskündigung“ zum Betrieb einer Anwaltskanzlei? 
 

 
 
Praktische Folgewirkungen wird 
sicherlich das BGH-Urteil vom 
10.4.2024 für Mietvertragspar-
teien und Gerichte haben. Hierin 
hat sich der BGH zu den Anforde-
rungen des generellen Kündi-
gungstatbestandes (berechtigtes 
Interesse zur Beendigung) nach 
§ 573 Abs. 1 BGB positioniert. 
 
Die Mieter bewohnten seit 1977 
eine 3-Zimmer-Wohung in Ber-
lin. Im Mietvertrag war eine Kün-
digungsfrist von 12 Monaten für 
den Fall vereinbart, dass das 
Mietverhältnis länger als 10 
Jahre andauert.  

Im Juli 2013 wurde das Haus, in 
dem sich die Wohnung befand, 
nach WEG aufgeteilt. Fünf Jahre 
später wurde die Wohnung ver-
kauft. Der neue Vermieter er-
klärte mit Schreiben vom 
24.1.2021 die ordentliche Kündi-
gung des Mietverhältnisses zum 
31.10.2021. Zur Begründung 
führte er aus, dass er die Woh-
nung künftig überwiegend für 
berufliche Zwecke als Rechtsan-
walt und ggf. mit einem Berufs-
kollegen zusammen nutzen 
wolle. Ferner wolle er auch sei-
nen Wohnsitz dort begründen. 
Das Mietverhältnis über seine 
bisher genutzten Kanzlei- und 
Wohnräume würde zu diesem 
Zeitpunkt enden, so dass er ei-
nen Nutzungsbedarf für die ver-
mietete Wohnung habe. Mit 
Schreiben vom 26.8.2021 teilte 
das Bezirksamt dem Vermieter 
mit, dass beabsichtigt sei, die ge-
werbliche Zweckentfremdung zu 
genehmigen, wenn es sich bei 
der (künftigen) Wohnung um die 

Hauptwohnung handele. Der 
Vermieter erhob mit Klage vom 
23.8.2021 Räumungsklage und 
kündigte in dieser vorsorglich 
noch einmal das Mietverhältnis 
ordentlich. In den Tatsachenin-
stanzen hatte die Klage keinen 
Erfolg. 
 
Das Landgericht vertrat die Auf-
fassung, dass der Vermieter kei-
nen Anspruch auf Räumung und 
Herausgabe nach § 546 Abs. 1, 
§ 985 BGB habe. Da die gewerb-
liche Nutzungsabsicht über-
wiege, liege nicht der Kündi-
gungstatbestand der Eigenbe-
darfskündigung vor, § 573 Abs. 2 
Nr. 2 BGB. Die Kündigung sei da-
her dem Kündigungstatbestand 
zuzuordnen, dem sie am nächs-
ten komme. In Betracht käme die 
Eigenbedarfskündigung nach 
§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB und die 
Verwertungskündigung nach 
§ 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB. Der Sach-
verhalt liege näher bei der Eigen-
bedarfskündigung. Bei dieser 
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fände die in Berlin geltende 
zehnjährige Sperrfirst nach 
§ 577a BGB Anwendung. Da der 
Vermieter im Jahre 2018 erwor-
ben habe, liefe die Frist erst 2028 
ab.  
 
Die hiergegen vom Vermieter 
eingereichte Revision zum BGH 
hatte Erfolg. Zutreffend, so der 
VIII. Zivilsenat im Urteil vom 
10.4.2024, habe das LG erkannt, 
dass die Kündigung nicht den 
Tatbestand der Verwertungs-
kündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 
3 BGB erfülle. Es gehe bei der be-
absichtigten Nutzung nicht um 
die Realisierung des den 
Mieträumen innewohnenden 
materiellen Wertes im Sinne der 
Ertragskraft, etwa durch Vermie-
tung oder Veräußerung (vgl. 
BGH-Urteil vom 10.5.2017, VIII 
ZR 292/15 – ZIV 2017, 19, 35), 
sondern um die Nutzung als 
Sachmittel für die berufliche Tä-
tigkeit des Vermieters. 
 
Es liege auch kein Fall des Eigen-
bedarfs nach § 573 Abs. 2 Nr. 3 
BGB vor, weil die geschäftliche 
Nutzung überwiege (vgl. BGH-
Urteil vom 29.3.2017, VIII ZR 
45/16 – ZIV 2017, 18). 
 
Das Landgericht habe aber recht-
fehlerhaft den generellen Kündi-
gungstatbestand des § 573 Abs. 
1 BGB nicht im Blick gehabt. 
Nach dieser Vorschrift habe das 
Gericht eine einzelfallbezogene 
Abwägung und Bewertung der 

beiderseitigen Belange der be-
troffenen Mietvertragsparteien 
vorzunehmen (vgl. BGH-Urteil 
vom 10.5.2017, VIII ZR 292/15 – 
ZIV 2017, 19, 35, BGH-Urteil vom 
29.3.2017, VIII ZR 45/16 – ZIV 
2017, 18). Sowohl die Rechtspo-
sition des Vermieters als auch 
die des Mieters stünden im 
Schutz der Eigentumsgarantie 
des Art. 14 Abs. 1 GG. Der 
Schutzbereich der Eigentumsga-
rantie umfasse für den Vermie-
ter nicht nur den Wunsch, die 
Wohnung zu privaten Zwecken 
zu nutzen, sondern auch dessen 
Absicht, sie für eine wirtschaftli-
che Betätigung zu verwenden 
(vgl. BVerfGE 79, 283). 
 
Genügend sei für diese Kündi-
gung, dass die weitere Vorent-
haltung der Mietsache einen ge-
wichtigen Nachteil für den Ver-
mieter darstelle. Sei das der Fall, 
überwiege dessen Interesse re-
gelmäßig dem Bestandsinteresse 
des Mieters. Auch wenn der 
Sachverhalt einer Eigenbedarfs-
kündigung nahe komme, sei die 
Kündigungssperre nach § 577a 
BGB gleichwohl nicht (auch nicht 
analog) anwendbar. Die Vor-
schrift sei als Ausnahmevor-
schrift (vgl. BGH-Urteil vom 
14.12.2016, VIII ZR 232/15 – ZIV 
2016, 76) zudem eng auszulegen.  
 
Die Wirksamkeit der Kündigung 
scheitere zudem nicht an der An-
gabe eines unzutreffenden (zu 

frühen) Beendigungszeitpunk-
tes. Der Vermieter war von der 
gesetzlichen Höchstfrist von 9 
Monaten ausgegangen und 
hatte vermutlich nicht die ver-
traglich vereinbarte Verlänge-
rung auf 12 Monate im Blick ge-
habt. Nach § 568 BGB sei die An-
gabe von Kündigungsfristen oder 
Beendigungsterminen nicht Be-
standteil von Form und Inhalt 
der Kündigung. Die Angabe 
werde auch nicht vom Begrün-
dungserfordernis nach § 573 
Abs. 3 BGB erfasst. 
 
Wolle der Vermieter erkennbar 
ordentlich kündigen, sei davon 
auszugehen, dass die Kündigung 
mit Ablauf der gesetzlichen oder 
vertraglich vereinbarten Kündi-
gungsfrist wirksam werden solle. 
Das gelte nicht nur, wenn im 
Kündigungsschreiben kein Been-
digungstermin angegeben sei, 
sondern auch, wenn ein falscher 
Beendigungstermin benannt sei. 
Es genüge, dass der unbedingte 
Wille erkennbar sei, das Mietver-
hältnis in jedem Fall zu beenden 
(vgl. BGH-Urteil vom 25.10.1995, 
XII ZR 245/94, NJW-RR 1996, 
144). 
 
Da die Vorinstanzen für die Be-
wertung der Kündigung nicht ge-
nügende tatsächliche Feststel-
lungen getroffen hatten, verwies 
der BGH den Rechtsstreit zur ab-
schließenden Entscheidung zu-
rück an das Landgericht Berlin, 
VIII ZR 286/22. 

 

 
Widerspruch des Mieters nach § 574 BGB wegen Gesundheitsgefährdung 

 
Der Mieter bewohnte mit seiner 
Lebensgefährtin eine Dachge-
schosswohnung in Lemgo. Er war 
bereits seit 1988 Mieter. Der 

Vermieter erklärte 2019 eine or-
dentliche Kündigung wegen Ei-
genbedarfs. Der Kündigung 
wurde fristgemäß widerspro-
chen. Begründet wurde dies mit 

einer besonderen Härte auf-
grund der bestehenden gesund-
heitlichen und finanziellen Situa-
tion. Der Vermieter erhob Räu-
mungsklage und setzte sich vor 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5ef56c7261b494729ec9407a9ed238ad&nr=137513&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
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dem AG Lemgo durch. Die Beru-
fung zum LG Detmold änderte 
hieran nichts. Das Landgericht 
hatte ein psychiatrisches Gut-
achten eingeholt und den Gut-
achter im Termin angehört. Das 
Landgericht konstatierte in den 
Urteilsgründen, dass nach den 
gutachterlichen Feststellungen 
die behauptete Gefahr einer 
massiven Gesundheitsver-
schlechterung bis hin zu einer 
krankheitsbedingten Suizidab-
sicht nicht gegeben sei. Die vom 
Mieter für den Fall der Räumung 
bekundete Suizidabsicht bestehe 
unabhängig von einer möglichen 
Räumung und beruhe auf einem 
uneingeschränkt freien Willen. 
Die Kundgabe stelle nur eine Re-
aktionsstrategie zur Vermeidung 
des Verlustes der Wohnung dar. 
Auch sei die Suizidabsicht für sich 
genommen kein Härtegrund im 
Sinne von § 574 BGB. Der frei ge-
bildete und jegliche Hilfe ableh-
nende Wille zur Selbsttötung sei 
Ausfluss des Allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 
1 GG i.Vm. Art. 1 Abs. 1 GG. Dies 
umfasse als Ausdruck persönli-
cher Autonomie ein Recht auf 
selbstbestimmtes Sterben, das 
auch die Freiheit einschließe, 
sich das Leben zu nehmen. 
 
Die hiergegen gerichtete Revi-
sion zum VIII. Zivilsenat beim 
BGH hatte Erfolg. Im Urteil vom 
10.4.2024 führen die Mietrichter 
aus, dass der Mieter nach § 574 
Abs. 1 BGB einer an sich gerecht-
fertigten ordentlichen Kündi-
gung widersprechen und die 
Fortsetzung des Mietverhältnis-
ses verlangen könne, wenn die 
Beendigung für ihn, seine Familie 

oder einen anderen Angehörigen 
seines Haushalts eine Härte be-
deuten würde, die auch unter 
Würdigung der berechtigten In-
teressen des Vermieters nicht zu 
rechtfertigen sei. Als Härte-
gründe im Sinne dieser Vor-
schrift kämen nur solche Nach-
teile in Betracht, die sich von den 
mit einem Wohnungswechsel ty-
pischerweise verbundenen Un-
annehmlichkeiten deutlich un-
terschieden (vgl. BGH-Urteil vom 
22.5.2019, VIII ZR 180/18 – ZIV 
2019, 34, BGH-Urteil vom 
26.10.2022, VIII ZR 390/21 – ZIV 
2022, 86). 
 
Das Berufungsgericht habe 
rechtsfehlerhaft der Suizidab-
sicht im Rahmen der Prüfung des 
Vorliegens einer besonderen 
Härte im Sinne von § 574 Abs. 1 
BGB allein deshalb keine Bedeu-
tung beigemessen, weil der dies-
bezügliche Wille frei gebildet 
worden sei und als Reaktions-
strategie klassifiziert wurde. Eine 
solche Sichtweise werde dem in 
Art. 2 Abs 2 GG enthaltenen Ge-
bot zum Schutz des Lebens und 
der körperlichen Unversehrtheit 
nicht gerecht. Das Grundrecht 
gewähre nicht nur ein subjekti-
ves Abwehrrecht gegen staatli-
che Eingriffe, sondern stelle eine 
objektive Wertentscheidung der 
Verfassung dar, die staatliche 
Schutzpflichten begründe. Das 
Gerichtsverfahren sei daher so 
durchzuführen, dass der sich aus 
dem Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit erge-
benden Schutzpflicht staatlicher 
Organe genüge getan werde (vgl. 
BVerfG NJW -RR 2014, 584). Die 
Möglichkeit, dass der Mieter die 

Suizidabsicht in „appellativer Ab-
sicht instrumentell einsetze“ än-
dere nichts daran, dass das Ge-
richt auch in diesem Fall eine 
Prüfung des Vorliegens einer 
Härte i.S.v. § 574 BGB vorneh-
men müsse. 
 
Das Landgericht habe eine Ab-
wägung der gegenläufigen Inte-
ressen von Vermieter und Mieter 
vorzunehmen und dabei eine 
Einzelfallentscheidung vorzu-
nehmen. Der Rechtsstreit wurde 
daher an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen. Dabei gab der 
Bundesgerichtshof dem Landge-
richt noch Hinweise für die wei-
tere Fallbearbeitung. Da maß-
geblicher Zeitpunkt für die recht-
liche Beurteilung der Schluss der 
mündlichen Verhandlung sei, 
müsse das Gericht den Parteien 
die Möglichkeit für einen ergän-
zenden Vortrag einräumen. Ins-
besondere der Mieter müsste 
die Möglichkeit bekommen, zur 
Inanspruchnahme psychiatri-
scher oder psychologischer Un-
terstützung und Behandlung vor-
zutragen. Sofern das Landgericht 
nach umfassender Abwägung zu 
der Überzeugung gelangt sein 
sollte, dass der Umzug für die 
Mieter eine Härte darstelle, die 
auch unter Würdigung der be-
rechtigten Interessen des Ver-
mieters nicht zu rechtfertigen 
sei, habe es zu entscheiden, un-
ter welchen Bedingungen und 
für welche Zeitdauer das Miet-
verhältnis nach § 574a BGB fort-
zusetzen sei (vgl. BGH-Urteil vom 
15.3.2017, VIII ZR 270/15 - ZIV 
2017, 19), VIII ZR 114/22.

 

 
 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2b3fc155f3b4a841a180718dbb3a3d2d&nr=137497&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf


 

35  

WEG-Recht 
 

Sondereigentumsfähigkeit von Parkpaletten und Doppelstockgaragen (Duplexparker) 
 

 
 
Der Bundesgerichtshof hat sich 
im Beschluss vom 7.3.2024 zur 
bisherigen und zur neuen 
Rechtslage nach dem WEMoG 
hinsichtlich der Sondereigen-
tumsfähigkeit von Tech-Stellplät-
zen positioniert.  
 
Ein paar Vorbemerkungen zu 
Tech-Stellplätzen: Duplexparker 
sind die Mehrfachparksysteme, 
bei denen zwei Stellplätze über-
einander angeordnet sind. Diese 
kommen in der Praxis häufig als 
Vierfachparker vor. Die Grund-
buchämter tragen an dem einzel-
nen Stellplatz kein Sondereigen-
tum ein (WEG a.F.). Sollen ver-
schiedene Sondereigentümer ei-
nen Stellplatz am selben Duplex-
parker erhalten, so werden sie 
gemeinschaftliche Miteigentü-
mer im Sinne von §§ 1008 ff BGB 
des gesamten Systems und jeder 
Miteigentümer erhält ein exklu-
sives Nutzungsrecht nach § 1010 
BGB an einem der Stellplätze. 
Hiervon zu unterscheiden ist die 
Frage, welche Bauteile des Dupl-
exparkers sondereigentumsfähig 
sind und welche zwingend im 
Gemeinschaftseigentum stehen. 
Hierzu hat der BGH im Urteil vom 
21.10.2011 (V ZR 75/11 – ZIV 
2011, 71) Auskunft gegeben. Pa-
lettenparker sind demgegenüber 
Stellplätze auf einer Parkpalette, 
die vertikal verschoben werden 
kann, um andernfalls blockierte 

Nachbarstellplätze befahrbar zu 
machen. Auch zu diesen Parksys-
temen nahm der BGH im Be-
schluss vom 7.3.2024 Stellung. 
 
Im Gerichtsbezirk des AG Berlin 
stritten Sondereigentümer um 
die Instandsetzung von Paletten-
parkern. Ausweislich der Grund-
bucheintragung wurde an ihnen 
Sondereigentum eingeräumt. Es 
entstand Streit, ob dies rechtlich 
überhaupt möglich sei. Man be-
mühte sich daher darum, im 
Grundbuch eine Korrektur vorzu-
nehmen und Sondernutzungs-
rechte an den Palettenstellplät-
zen zu begründen. Das Grund-
buchamt lehnte den Eintra-
gungsantrag ab. Hiergegen 
wandten sich die Antragsteller 
mit ihrer Rechtsbeschwerde zum 
Kammergericht Berlin, ohne Er-
folg. Nun wurde der Bundesge-
richtshof angerufen, der mit Be-
schluss vom 7.3.2024 entschied. 
 
Die aufgeworfene Rechtsfrage 
sei nach dem WEG zu beantwor-
ten, das bis zum 30.11.2020 in 
Kraft war, weil es sich um einen 
abgeschlossenen Sachverhalt 
handele, so der V. Zivilsenat in 
der Begründung. Nach der Rege-
lung in § 5 Abs. 2 WEG a.F. stün-
den Anlagen und Einrichtungen, 
die dem gemeinschaftlichen Ge-
brauch der Wohnungseigentü-
mer dienten, zwingend im ge-
meinschaftlichen Eigentum.  So 
habe der BGH 1991 entschieden, 
dass ein Verbindungsflur zu ge-
meinschaftlichen Versorgungs-
einrichtungen nicht im Sonderei-
gentum stehen könne (vgl. BGH, 
Urteil vom 5.7.1991, V ZR 

222/90, NJW 1991, 2909). Zu-
gangsflächen, die den Zugang zu 
mehr als zu einer Einheit dien-
ten, stünden daher zwingend im 
Gemeinschaftseigentum. Dem-
zufolge sei die Begründung von 
Sondereigentum an Palettenpar-
kern nicht möglich. Deren Fläche 
stellte nämlich gleichzeitig den 
Zugang zu den dahinter „gefan-
genen“ Stellplätzen dar. 
 
Der BGH entschied ferner grund-
sätzlich, dass weder die Stell-
plätze in Duplexparksystemen, 
noch in Palettenparksystemen 
sondereigentumsfähig seien. 
Dies läge schon daran, dass Son-
dereigentum nur an Räumen be-
gründet werden könnte. Soweit 
§ 3 Abs. 2 WEG a.F. fingiert habe, 
dass Stellplätze als „abgeschlos-
sene Räume“ gelten, wenn sie 
durch dauerhafte Markierungen 
abgegrenzt seien, würde hier-
durch nicht die Raumeigen-
schaft, sondern nur die Abge-
schlossenheit fingiert. Damit 
käme es für die Sondereigen-
tumsfähigkeit entscheidend da-
rauf an, ob diese (ergänzend) als 
Räume angesehen werden könn-
ten. Unter „Raum“ i.S.d. WEG sei 
der lichte Raum in einem Ge-
bäude vom Boden bis zur Decke 
zu verstehen. Diese Vorausset-
zung sei weder bei einem Dupl-
exparker, noch bei einem Palet-
tenparker erfüllt. Es fehle jeweils 
die notwendige räumliche Fest-
legung, entweder vertikal oder 
horizontal. 
 
Durch das WEMoG sei die 
Rechtslage erheblich umgestal-
tet worden. Nach § 3 Abs. 1 S. 2 
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WEG würden Stellplätze nun-
mehr als Räume fingiert werden. 
Der Gesetzgeber habe in der Ge-
setzesbegründung klargestellt, 
dass künftig an den einzelnen 
Stellplätzen in Duplexparkern 
Sondereigentum begründet wer-
den könne (BT-DrS 19/18791, S. 

39). Damit seien diese Stellplätze 
jedenfalls dann sondereigen-
tumsfähig, wenn – wie hier – ein 
bestimmter Palettenstellplatz 
zum alleinigen Gebrauch fest zu-
gewiesen sei. Die Regelungen in 
§§ 3 Abs. 1 und 5 Abs. 1, 2 WEG 
erlaubten abweichend von 

§§ 93, 94 BGB die Begründung 
von Sondereigentum an wesent-
lichen Gebäudebestandteilen, V 
ZB 46/23. 

 
 

Auslegung der Gemeinschaftsordnung (§ 12 WEG) 
 
Im Urteil vom 22.3.2024 schloss 
der Bundesgerichtshof einen Fall 
ab, bei dem Wohnungseigentü-
mer um die Auslegung der Ge-
meinschaftsordnung stritten. Die 
Gemeinschaftsordnung sah fol-
gende Regelung vor: 
 
„Ein Wohnungseigentümer be-
darf zur Veräußerung seines 
Wohnungseigentums der Zu-
stimmung der anderen Woh-
nungseigentümer. Die Zustim-
mung darf nur aus wichtigem 
Grunde versagt werden. Der Zu-
stimmung des Verwalters bedarf 
es nicht (…).“ 
 
Die Gemeinschaft bestand nur 
aus zwei Wohnungseigentü-
mern. Der Verkäufer erhielt 
keine Zustimmung und verklagte 
daraufhin seine Miteigentüme-
rin auf Zustimmung. Das Amtsge-
richt gab der Klage statt. Das Be-
rufungsgericht kassierte das Ur-
teil und wies die Klage ab. Die 

Miteigentümerin sei nicht die 
richtige Beklagte. Der Verkäufer 
hätte die GdWE (den Verband) 
verklagen müssen. Hiergegen 
richtete sich die Revision zum 
Bundesgerichtshof. 
 
Der V. Zivilsenat stützte das Be-
rufungsurteil. Die Formulierung 
der Gemeinschaftsordnung spre-
che eher dafür, dass ein individu-
elles Zustimmungserfordernis je-
des Wohnungseigentümers ge-
geben sei, die mit einer Zustim-
mungsberechtigung korrespon-
diere. Die Gemeinschaftsord-
nung sei objektiv-normativ im 
Lichte der Neufassung des Geset-
zes auszulegen (§ 47 WEG). Die 
Verwaltung des gemeinschaftli-
chen Eigentums obliege sowohl 
im Innen- als auch im Außenver-
hältnis ausschließlich dem Ver-
band (vgl. BGH, Urteil vom 
21.7.2023, V ZR 90/22 – ZIV 
2023, 61 – dort zum Verwalter 

als falschen Beklagten für die Zu-
stimmung zur Veräußerung). Die 
Regelung sei daher so zu verste-
hen, dass nicht die Wohnungsei-
gentümer individuell die Zustim-
mung geben müssten, sondern 
die GdWE. Auch wenn § 47 WEG 
nicht unmittelbar Anwendung 
finde, weil der Wortlaut des § 12 
WEG durch die WEG-Novelle un-
angetastet geblieben sei, komme 
in der Regelung der eindeutige 
Wille des Gesetzgebers zum Aus-
druck, bei der Auslegung von 
Vereinbarungen im Zweifel dem 
neuen Recht Geltung zu ver-
schaffen. Ermöglicht werde dies 
durch eine dynamische Ausle-
gung anhand der neuen Rechts-
lage. Schließlich entspräche dies 
auch dem Interesse der Woh-
nungseigentümer, weil dieses 
Verfahren sehr viel einfacher sei, 
als eine individuelle Zustimmung 
durch jeden Wohnungseigentü-
mer, V ZR 141/23. 

 
 

Vergemeinschaftungsbeschlüsse bei weitgehend verselbständigten Untergemeinschaften 
 
Eine Bauträgerin sanierte im Ge-
richtsbezirk Solingen zwei Häu-
ser eines Grundstücks (Haus-Nr. 
54 (8 WE) und Nr. 56 (5 WE)) und 
teilte nach dem WEG auf. Die Ge-
meinschaftsordnung sah vor, 
dass die beiden Häuser jeweils 
eine Untergemeinschaft bilden 

sollten. Im Einzelnen war u.a. ge-
regelt: 
 
Bei den Regelungen dieser Ge-
meinschaftsordnung als auch der 
zugrundeliegenden Teilungser-
klärung ist immer davon auszu-

gehen, dass die auf dem Grund-
stück aufstehenden Wohnge-
bäude (…) im Ergebnis so weit 
wie möglich getrennt und unab-
hängig voneinander behandelt 
werden, so dass die Einheiten 1-8 
(Nr. 54) und die Einheiten 9-13 
(Nr. 56) jeweils eine gesonderte 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2e348865c9da918ac2237b371a44382e&nr=137242&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2e348865c9da918ac2237b371a44382e&nr=137242&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=be1cb285f2272a0baa10ad0bca61ceaa&nr=137675&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
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Wirtschaftseinheit und hinsicht-
lich ihres Gebäues eine eigene, 
getrennte Eigentümergemein-
schaft bilden. 
(…) 
Die Miteigentümer eines Hauses 
besitzen sämtliche Rechte und 
Pflichten an ihrem Gebäude so, 
wie wenn es sich um eine eigene 
Eigentümergemeinschaft han-
delt, mithin die beiden betreffen-
den Grundstücke real geteilt wä-
ren. 
(…) 
Jede Untergemeinschaft hält 
eine gesonderte Eigentümerver-
sammlung ab, die über die Be-
lange entscheidet, die nur diese 
Gemeinschaft betrifft. In dieser 
Versammlung haben nur die Ei-
gentümer der in dem Haus gele-
genen Einheiten Stimmrecht. 
 
Nachdem sich am Gebäude mit 
der Haus-Nr. 54 Baumängel zeig-
ten, fassten die Wohnungseigen-
tümer bei einer Versammlung 
der Gesamtgemeinschaft einen 
Vergemeinschaftungsbeschluss. 
Danach sollten die Ansprüche 
der Käufer gegen die Bauträgerin 
wegen Mängeln am Gemein-
schaftseigentum durch den Ver-
band verfolgt werden. Auf dieser 
Grundlage klagte die WEG gegen 
die Bauträgerin auf Bezahlung ei-
nes Kostenvorschusses zur Be-
seitigung von Mängeln am Ge-
meinschaftseigentum. 
 
Im Oktober 2021 wurden von der 
Gesamteigentümerversamm-
lung zwei weitere Beschlüsse ge-
fasst. Die Wohnungseigentümer 
beschlossen, Verhandlungen mit 
der Bauträgerin zu führen, nach-
dem das Gerichtsgutachten vor-
liegt und es wurde eine Son-
derumlage zur Finanzierung des 
Rechtsstreits gefasst. Die Bauträ-
gerin, die noch Mitglied der 

Wohnungseigentümergemein-
schaft war, focht beide Be-
schlüsse mit der Begründung an, 
der Gesamteigentümerver-
sammlung fehle die Beschluss-
kompetenz. Der Rechtsstreit be-
träfe allein die Untergemein-
schaft mit der Haus-Nr. 54.  
 
Das Amtsgericht Solingen gab 
der Anfechtungsklage statt. Die 
Berufung zum LG Düsseldorf war 
erfolgreich; das Berufungsge-
richt wies die Klage ab. Hierge-
gen wandte sich die Bauträgerin 
mit ihrer Revision. 
 
Die Richter des V. Zivilsenates 
entschieden im Urteil vom 
23.2.2024, dass die angefochte-
nen Beschlüsse an keinem 
Rechtsmangel litten. Der GdWE 
sei mit einem wirksamen und be-
standskräftigen Beschluss vom 
4.2.2020 die Rechtsverfolgung 
der Mängelansprüche übertra-
gen worden. Die Wohnungsei-
gentümerversammlung habe da-
her über die Folgeangelegenhei-
ten der Prozessführung in den 
Beschlüssen vom Oktober 2021 
entscheiden können. Die Be-
schlusskompetenz habe dabei 
der Gesamtgemeinschaft zuge-
standen und gerade nicht der 
Untergemeinschaft des Hauses 
mit der Haus-Nr. 54.  
 
Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 WEG 
könnten Mehrhausanlagen mit 
ihrer Vereinbarung weitgehend 
verselbständigte Untergemein-
schaften bilden (vgl. BGH-Urteil 
vom 16.7.2021, V ZR 163/20 – 
ZIV 2021, 60). Diese könnten ei-
genständig über die sie betref-
fenden Erhaltungsmaßnahmen 
entscheiden und die Kosten auf 
die Mitglieder der Untergemein-
schaft verteilen (vgl. BGH-Urteil 
vom 10.11.2017, V ZR 184/16 – 
ZIV 2018, 13). 

Daraus folge aber nicht, dass 
diese Untergemeinschaften über 
sämtliche „ihrer“ Angelegenhei-
ten eigenständig entscheiden 
dürften. So dürften Unterge-
meinschaften keine eigene Jah-
resabrechnung erstellen. Viel-
mehr sei immer eine einheitliche 
Jahresabrechnung aufzustellen 
(vgl. BGH-Urteil vom 16.7.2021, 
V ZR 163/20 – ZIV 2021, 60) und 
die Untergemeinschaften könn-
ten nicht – anders als die Ge-
samtgemeinschaft – (teil)rechts-
fähig sein (vgl. BGH-Urteil vom 
10.11.2017, V ZR 184/16, ZIV 
2018, 13). Auch die Verfolgung 
der Mängelrechte durch die 
GdWE könne daher nur durch die 
Gesamtgemeinschaft erfolgen 
und von dieser beschlossen wer-
den. 
 
Im Ausgangspunkt stünden die 
Rechte wegen Mängeln am Ge-
meinschaftseigentum den Er-
werben aus den jeweiligen Kauf-
verträgen zu. Daher sei es grund-
sätzlich der Erwerber, der be-
rechtigt sei, seine individuellen 
Rechte aus dem Vertrag mit dem 
Bauträger selbständig zu verfol-
gen; zumindest solange durch 
sein Vorgehen gemeinschaftsbe-
zogene Interessen der Woh-
nungseigentümer oder schüt-
zenswerte Interessen des Bau-
trägers nicht beeinträchtigt wür-
den. So könne der Erwerber 
selbst den großen Schadenser-
satz verfolgen oder vom Vertrag 
zurücktreten. Andere Rechte 
seien zwingend gemeinschafts-
bezogen, so namentlich der An-
spruch auf Minderung oder klei-
nen Schadensersatz. Die Verfol-
gung der Ansprüche der Erwer-
ber auf ordnungsgemäße Her-
stellung des Gemeinschaftsei-
gentums könne der Verband qua 
Beschluss an sich ziehen (vgl. 
BGH-Urteil vom 15.1.2010, 
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V ZR 80/09 – ZIV 2010, 11, VII ZR 
236/05 – ZIV 2007, 18). 
 
Entscheidend für die alleinige 
Beschlusskompetenz der Ge-
samtgemeinschaft sei die 
Rechtsfolge der Vergemein-
schaftung, die anschließend ein 
selbständiges Vorgehen der ein-
zelnen Erwerber verbiete, § 18 
Abs. 1 WEG. Den einzelnen Woh-
nungseigentümern werde durch 
den Beschluss die materielle 
Ausübungsbefugnis kraft Geset-
zes entzogen (vgl. BGH-Urteil 
vom 11.11.2022, V ZR 213/21 – 

ZIV 2022, 89). In der Folge fehle 
ihnen auch die Prozessführungs-
befugnis. Dieser gravierende Ein-
griff in die Privatautonomie der 
Erwerber erfordere es, dass alle 
Wohnungseigentümer einen ge-
meinschaftlichen Willen über 
das weitere Vorgehen bildeten. 
Auch sei damit sichergestellt, 
dass der Bauträger vor verschie-
denartigen Forderungen wegen 
desselben Mangels ausgesetzt 
sei. Die alleinige Kompetenz der 
Gesamteigentümerversamm-
lung gelte auch, wenn nur ein 
Haus Mängel aufweise und nur 

eine Untergemeinschaft „betrof-
fen“ sei. Vielfach lasse es sich 
nicht mit der notwendigen Si-
cherheit abschätzen, ob wirklich 
nur ein Gebäude von dem Man-
gel betroffen sei. Es könne sein, 
dass die Mangelsymptomatik 
sich erst bei einem Haus zeige 
und erst später sich auf beide 
Häuser ausdehne. Die Unklarheit 
hierüber könne Streit darüber 
auslösen, ob nur die Unterge-
meinschaft eine Beschlusskom-
petenz habe oder die Gesamtge-
meinschaft entscheiden müsse, 
V ZR 132/23.

 
 

Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nach WEMoG in WEG ohne Verwalter 
 
Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft im Gerichtsbezirk des 
AG Pforzheim bestand nur aus 
zwei Mitgliedern und besaß zu-
dem keinen Verwalter. Die Tei-
lungserklärung bezeichnete die 
Räumlichkeiten der Sonderei-
gentumseinheit 1 als „Wohn- 
und Gewerberäume“, bestehend 
aus Küche, Laden, Büro, Wurst-
küche u.a.m.. Die Räumlichkei-
ten, die vormals als Metzgerei 
und Schlachthaus genutzt wur-
den, standen seit einigen Jahren 
leer. Die Eigentümer dieser Ein-
heit wollten die Einheit einer rei-
nen Wohnnutzung zuführen. Die 
Miteigentümer wandten sich 
hiergegen und klagten schließ-
lich vor dem AG Pforzheim auf 
Unterlassung. Die Klage wurde 
abgewiesen. Auch die Berufung 
hatte keinen Erfolg. Mit zugelas-
sener Revision versuchten die 
Miteigentümer ihre Klageziel auf 
Unterlassung in Karlsruhe zum 
Erfolg zu führen. Die fünf Bun-
desrichter entschieden indessen 
im Urteil vom 9.2.2024 im Ergeb-
nis wie ihre Richterkollegen in 

den Vorinstanzen. Zur Begrün-
dung führten sie aus: 
 
Die Kläger könnten den An-
spruch nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 
WEG und § 1004 BGB auf Unter-
lassung nicht geltend machen. 
Seit der Reform des Wohnungs-
eigentumsgesetzes zum 
1.12.2020 sei die GdWE zustän-
dig, um Unterlassungsansprüche 
einer gesetzeswidrigen Nutzung  
geltend zu machen. Soweit eine 
zweckwidrige Nutzung das Ei-
gentum aller Eigentümer mittel-
bar beeinträchtige, könnte der 
Wohnungseigentümer zwar 
nach § 1004 Abs. 1 BGB einen 
Unterlassungsanspruch haben. 
Aber auch insoweit sei die Pro-
zessführungsbefugnis exklusiv 
dem Verband nach § 9a Abs. 2 
WEG zugewiesen (vgl. BGH-Ur-
teil vom 28.1.2022, ZIV 2022, 
29). Auch in einer Zweipersonen-
gemeinschaft ohne Verwalter sei 
die Geltendmachung über die 
Konstruktion der actio pro socio 
nicht möglich (für die Klage zur 
Durchsetzung von Hausgeldan-
sprüchen ließ der Senat die 

Rechtsfrage ausdrücklich offen). 
Die Durchsetzung der Ansprüche 
werde dadurch auch nicht unge-
bührlich erschwert. In einer ver-
walterlosen Zweiergemeinschaft  
werde die GdWE vom jeweils an-
deren Wohnungseigentümer 
vertreten. Die verwalterlose 
GdWE werde gemäß § 9b Abs. 1 
Satz 2 WEG von den Wohnungs-
eigentümern gemeinschaftlich 
vertreten. Unterliege ein Woh-
nungseigentümer einem Vertre-
tungsverbot, sei er von der ge-
meinschaftlichen Vertretung 
ausgeschlossen. Verbleibe nur 
ein Wohnungseigentümer, der 
keinem Vertretungsverbot un-
terliege, vertrete dieser die 
GdWE allein (BGH-Urteil vom 
8.7.2022, V ZR 202/21 – ZIV 
2022, 75).  
 
Einer Vorbefassung der Eigentü-
merversammlung vor Klageerhe-
bung sei zudem nicht erforder-
lich. Das habe der BGH für die ge-
richtliche Einforderung von 
Hausgeld (Sonderumlage) durch 
eine verwalterlose GdWE bereits 
entschieden. Denn der künftige 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fe23a118959aa651776561ed4cbf6c61&nr=137815&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
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Beklagte wäre bei einer Be-
schlussfassung nicht stimmbe-
rechtigt, § 25 Abs. 4 WEG. Eine 
förmliche Beschlussfassung zu 
fordern, deren Ergebnis bereits 
zweifelsfrei feststehe, sei reine 

Förmelei. Diese Grundsätze 
könnten auf den vorliegenden 
Fall übertragen werden. 
Sollte in einer größeren Gemein-
schaft ein positiver Beschluss 
nicht zustande kommen, um 

eine rechtswidrige Nutzung zu 
unterbinden, komme die Be-
schlussersetzungsklage nach 
§ 44 Abs. 1 WEG in Betracht, V ZR 
6/23.

 
Nachbarschutz i.S. öffentlich-rechtlicher Normen in der WEG 

 
Der Streit um eine bauliche Än-
derung entbrannte in einer Wo-
chenendhaussiedlung im Ge-
richtsbezirk des AG Lübeck. Die 
Stadt hatte eine Wochenend-
haussiedlung nach WEG aufge-
teilt und das an den Häusern ge-
bildete Sondereigentum veräu-
ßert. Das Sondereigentum war 
wiederum mit Sondernutzungs-
rechten an den jeweils zugehöri-
gen Gärten verbunden. In der 
Gemeinschaftsordnung war u.a. 
geregelt: 
 
Jeder Hauseigentümer ist be-
rechtigt, die seinem Sonderei-
gentum und Sondernutzungs-
recht unterliegenden Gebäude- 
und Grundstücksteile unter Aus-
schluss er anderen Hauseigentü-
mer so zu nutzen, wie wenn er Al-
leineigentümer wäre, soweit 
nicht in dieser Urkunde Nut-
zungsbeschränkungen verein-
bart sind. Die baurechtlichen 
Vorschriften sind zu beachten. 
(…) Im Rahmen des nach öffentli-
chem Recht Zulässigen kann je-
der Hauseigentümer (...) Teile 
des gemeinschaftlichen Eigen-
tums auch verändern und die 
nicht bebauten Grundstücksteile 
auch bebauen.  
 
Für das Grundstück gab es einen 
Bebauungsplan mit der Festset-
zung eines Sondergebietes als 
Wochenendhausgebiet. Darin 
war geregelt, dass die Grundflä-
che eines Wochenendhauses 

35m² nicht überschreiten darf 
und je Parzelle Freisitze oder ver-
glaste Anbauten bis zu 10 m² zu-
lässig sind. Zwei Miteigentümer 
bauten ihr Wochenendhaus um, 
wobei ein ehemaliger Freisitz 
vollständig in das Haus integriert 
wurde. Die GdWE forderte von 
den Miteigentümern den Rück-
bau der Änderungen insoweit, 
dass die Vorgaben des Bebau-
ungsplanes hinsichtlich der Flä-
chen 35m²/10m² wieder einge-
halten sind. 
 
Als dies fruchtlos blieb, klagte die 
GdWE vor dem Amtsgericht. Ih-
rer Klage blieb ebenso der Erfolg 
versagt, wie der Berufung. Das 
Landgericht sah keinen nachbar-
rechtlichen Anspruch nach § 906 
ff BGB, weil die Vorgaben im Be-
bauungsplan keinen nachbar-
schützenden Charakter hätten. 
Was verbliebe, seien nur öffent-
lich-rechtliche Vorgaben, die für 
ein behördliches Einschreiten 
eine Eingriffsermächtigung bö-
ten. 
 
Die hiergegen gerichtete Revi-
sion hatte Erfolg. Der BGH ent-
schied im Urteil vom 8.3.2024, 
dass die GdWE nach § 9a Abs. 2 
WEG befugt sei, die Ansprüche 
der Wohnungseigentümer we-
gen Beeinträchtigungen des Ge-
meinschaftseigentums aus 
§ 1004 Abs. 1 BGB geltend zu 
machen. Sie werde vom Verwal-

ter nach § 9b Abs. 1 WEG vertre-
ten. Unerheblich sei insoweit, ob 
die Klageerhebung von einem 
Beschluss der Wohnungseigen-
tümer gedeckt sei. Erhebe der 
Verwalter Klage im Namen der 
GdWE gegen einzelne Woh-
nungseigentümer, seien Be-
schränkungen der Vertretungs-
macht im Innenverhältnis jeden-
falls im Grundsatz nicht zu über-
prüfen. Ob die bauliche Maß-
nahme zu dulden sei, bestimme 
sich in diesem Fall nicht nach 
§ 22 Abs. 1 WEG a.F.. Wenn näm-
lich die bauliche Veränderung 
schon nach der Gemeinschafts-
ordnung nicht gestattet sei, liege 
hierin schon eine Verletzung des 
Gemeinschaftseigentums. 
 
Nach ständiger Rechtsprechung 
der Verwaltungsgerichte 
schließe das Sondereigentum 
nach dem WEG öffentlich-recht-
liche Nachbaransprüche inner-
halb der Gemeinschaft zwar aus. 
Eine Nachbarklage sei daher von 
vornherein nicht möglich. Ob 
und welche Abwehrrechte in-
folge der Verletzung von bau-
rechtlichen Vorgaben bestün-
den, sei daher auf dem ordentli-
chen Rechtsweg vor den Zivilge-
richten zu klären (vgl. BVerwG 
NVwZ 1998, 994). 
 
Nach der Gemeinschaftsordnung 
seien die Wohnungseigentümer 
verpflichtet, die öffentlich-recht-

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=604b147186629a53dac9ef7f596f2efe&nr=137149&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=604b147186629a53dac9ef7f596f2efe&nr=137149&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
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lichen Bauvorschriften einzuhal-
ten. Eine Verletzung einer dieser 
Normen genüge aber grundsätz-
lich nicht um einen Beseitigungs-
anspruch nach § 1004 BGB zu be-
gründen. Vielmehr müsse der 
verletzten Norm auch Dritt-
schutz zukommen. 

Die Festsetzung in einem Bebau-
ungsplan über die Grundfläche 
von Wochenendwohnhäusern 
habe drittschützenden Charak-
ter. Eine solche Festsetzung un-
terscheide sich von sonstigen 
Festsetzungen zur Grundfläche 
gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, 
die nur das Maß der baulichen 

Nutzung beträfen. Ob die tat-
sächlichen Voraussetzungen ei-
nes Rechtsverstoßes insoweit 
vorlägen, habe das Berufungsge-
richt nicht geprüft. Der Rechts-
streit wurde daher zurück an das 
Landgericht Lübeck verwiesen, V 
ZR 119/23.

 
 

Geschäftsraummietrecht 
 

Gekoppelter-Miet- und Cateringvertrag und Covid 
 

 
 
Die rechtlichen Besonderheiten 
der Corona-Pandemie erreichen 
in letzter Zeit immer wieder auch 
den Bundesgerichtshof. Im Urteil 
vom 18.1.2024 hatte der VII. Zi-
vilsenat über einen Bewirtungs-
vertrag zu entscheiden, der im 
Zusammenhang mit einem Miet-
vertrag abgeschlossen wurde. 
 
Eine Eventagentur mietete in 
Berlin für den 13.5.2020 Räum-
lichkeiten für eine Veranstaltung 
zum Preis von 35.700 € an. Dem 
Vertrag waren die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Ver-
mieterin angefügt. Darin hieß es 
u.a.: 
 
§ 18 Höhere Gewalt 
Kann die Veranstaltung aufgrund 
höherer Gewalt nicht stattfin-
den, so trägt jeder Vertrags-
partner seine bis dahin entstan-
denen Kosten selbst. Ist die 
(Name) Vermieterin für den Kun-

den mit Kosten in Vorleistung ge-
treten, die vertraglichen zu er-
statten wären, so ist der Kunde in 
jedem Fall zur Erstattung dieser 
Kosten verpflichtet. Der Ausfall 
einzelner Künstler oder das nicht 
rechtzeitige Eintreffen eines oder 
mehrerer Teilnehmer sowie 
schlechtes Wetter einschließlich 
Eis, Schnee und Sturm fällt in kei-
nem Fall unter den Begriff „hö-
here Gewalt“. 
 
Für die 850 Gäste zählende Ver-
anstaltung beauftragte die Even-
tagentur ein Cateringunterneh-
men für gastronomische Leistun-
gen zum Preis von 83.300 €. Die-
ser Vertrag enthielt keine Rege-
lung für den Fall, dass höhere Ge-
walt auf den Vertrag einwirkt. 
 
Die Vermieterin und das Cate-
ringunternehmen waren mitei-
nander verbunden und boten 
ihre Leistungen gemeinschaftlich 
an; beide Unternehmen wurden 
vom selben Geschäftsführer ver-
treten. Vereinbarungsgemäß be-
zahlte die Eventagentur im Feb-
ruar 2020 die volle Miete und 
50% des Cateringpreises. 
 

Am 18.3.2020 trat die SARS-CoV-
2-Eindämmungsmaßnah-
menverordnung des Senates von 
Berlin in Kraft, die am 23.3. durch 
eine weitere Verordnung mit 
derselben Bezeichnung ersetzt 
wurde. In § 1 dieser Verordnung 
wurden öffentliche und nichtöf-
fentliche Veranstaltungen, Ver-
sammlungen und Zusammen-
künfte weitgehend verboten. 
Das Eventunternehmen fragte 
an, ob man den Veranstaltungs-
termin auf den September ver-
schieben könne. Das wurde be-
stätigt, allerdings mit der Maß-
gabe, dass rund 44.000 € netto 
höhere Kosten anfielen. Darauf-
hin erklärte das Eventunterneh-
men gegenüber beiden Vertrags-
partnern den Rücktritt. 
 
Das Eventunternehmen ver-
klagte beide Vertragspartner auf 
Rückzahlung der geleisteten An-
zahlungen. Die Klage gegen die 
Vermieterin hatte Erfolg. Die 
hiergegen gerichtete Berufung 
blieb erfolglos.  
 
Die Klage gegen das Cateringun-
ternehmen hatte ebenfalls Er-
folg. Allerdings kassierte das Be-
rufungsgericht das Urteil und 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c64f3f9fdd42a47f5db87b2d7df5a97f&nr=137625&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c64f3f9fdd42a47f5db87b2d7df5a97f&nr=137625&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
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wies die Klage ab. Das Kammer-
gericht Berlin vertrat die Auffas-
sung, dass dem Eventunterneh-
men ein Rücktritt vom Vertrag 
versagt war, weil es einen Aus-
weichtermin im September 
hätte wählen können. Hiergegen 
wandte sich die Eventagentur 
mit ihrer Revision zum Bundes-
gerichtshof, mit Erfolg. 
 
Der Bundesgerichtshof führte im 
Urteil vom 18.1.2024 aus, dass es 
sich bei dem Cateringvertrag um 
einen Werkvertrag nach § 631 
BGB handele. Eine freie Kündi-
gung nach § 648 BGB habe die 
Eventagentur nicht ausgespro-
chen. Vielmehr sei sie vom Ver-
trag zurückgetreten, so dass sie 
die geleistete Anzahlung zurück 
verlangen könne. 
 

Der Vertrag mit dem Cateringun-
ternehmen weise eine Rege-
lungslücke auf. Eine Regelungslü-
cke sei gegeben, wenn ein Ver-
trag eine planwidrige Unvollstän-
digkeit aufweise. Der Vertrag 
lasse dann eine Bestimmung ver-
missen, die erforderlich sei, um 
den dem Vertrag zugrundelie-
genden Regelungsplan der Par-
teien zu verwirklichen (vgl. BGH-
Urteil vom 17.5.2018, VII ZR 
157/17 – ZIV 2018, 39).  
 
Eine Regelungslücke sei vorlie-
gend gegeben, weil die Parteien 
im Bewirtungsvertrag keine Re-
gelung für den Fall getroffen hät-
ten, dass die Eventagentur den 
Mietvertrag nicht antreten 
könne, wenn gesetzliche Rege-
lungen anlässlich der Pandemie 
eine Versammlung verböten. 

Vom Mietvertrag sei die Eventa-
gentur nach § 313 Abs. 1, 3 BGB 
wirksam zurückgetreten. Beide 
Verträgen seien inhaltlich ver-
bunden und sollten miteinander 
stehen und fallen. Die Rege-
lungslücke sei durch Auslegung 
nach §§ 133, 157 BGB zu schlie-
ßen. Eine isolierte Anpassung 
nur des Cateringvertrages durch 
Vereinbarung eines neuen Ter-
mins käme nicht in Betracht. 
Redliche Parteien hätten für den 
Fall der zwingenden Nichtdurch-
führung des Mietvertrages am 
vereinbarten Termin ein Rück-
trittsrecht vom Bewirtungsver-
trag vereinbart. Auf der Grund-
lage dieser ergänzenden Ver-
tragsauslegung habe dem Cate-
ringunternehmen ein Rücktritts-
recht zugestanden, das sie auch 
ausgeübt habe, VII ZR 142/22.

 
 

Hotelzimmer und Covid 
 
Ein Reisebusunternehmen 
buchte für den Zeitraum 19.-
22.3.2020 und für den 26.-
29.3.2020 Hotelzimmer zu ei-
nem Gesamtmietpreis von 
10.356 €. Es leistete hierauf ver-
einbarungsgemäß eine Anzah-
lung in Höhe von rund 8.426 €. 
Aufgrund von § 28 Abs. 1 IfSG 
ordnete die Regierung des Lan-
des Niedersachsen im Wege der 
Fachaufsicht an, dass die Land-
kreise Allgemeinverfügungen 
mit dem Inhalt erlassen sollten, 
dass es den Betreibern von Ho-
tels ab sofort untersagt sei, Per-
sonen zu touristischen Zwecken 
zu beherbergen. Der Landkreis, 
in dem sich das maßgebliche Ho-
tel befand, erlies eine solche All-
gemeinverfügung am 18.3.2020. 
Der Hotelbetreiber teilte mit E-
Mail vom 18.3.2020 unter dem 
Betreff „Storno“ mit: „Die Grup-
penreise haben wir erstmals bei 

uns storniert. Die Anzahlung ha-
ben wir auf ein Gutscheinkonto 
umgebucht und halten dieses bis 
zum Umbuchungstermin offen.“ 
 
Der Busunternehmer forderte 
mit E-mails vom 22.5.2020 und 
30.7.2020 das Hotel auf, die An-
zahlung zu erstatten. Das Hotel 
teilte mit, dass man den Vorgang 
an die Buchhaltung zur Rückzah-
lung weitergeleitet habe. Eine 
Rückzahlung erfolgte gleichwohl 
nicht.  
 
Der Busunternehmer klagte vor 
dem Landgericht Bonn und ob-
siegte. Die Berufung des Hotels 
blieb erfolglos. Mit der Revision 
bemühte sich das Hotel weiter-
hin um eine Abweisung der 
Klage. 
 
Der XII. Zivilsenat beim Bundes-
gerichtshof verkündete am 

24.1.2024, dass der Busunter-
nehmer nach §§ 275 Abs. 1, 326 
Abs. 1, 4, 346 Abs. 1 BGB einen 
Anspruch auf Rückzahlung der 
geleisteten Anzahlung habe. Auf-
grund der Allgemeinverfügung 
vom 18.3.2020 sei die Nutzung 
der Hotelzimmer rechtlich un-
möglich geworden. Nach § 275 
Abs. 1 BGB sei der Anspruch auf 
Leistung (Überlassung der Hotel-
zimmer) ausgeschlossen, wenn 
eine (rechtliche) Unmöglichkeit 
der Leistungserbringung für den 
Schuldner oder jedermann gege-
ben sei. Gemäß § 326 Abs. 1 BGB 
entfalle der Anspruch auf die Ge-
genleistung (Geld)), falls der 
Schuldner die Leistung nach 
§ 275 Abs. 1 BGB nicht erbringen 
müsse. Der Busunternehmer 
habe daher Anspruch auf Rück-
zahlung der geleisteten Anzah-
lung, Urteil vom 24.1.2024, XII ZR 
123/22. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=32b5544e2b16515a4e30a45ea605d7f6&nr=137177&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2669bdbc6e2c7ca9adba5abe9b5dd215&nr=136609&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2669bdbc6e2c7ca9adba5abe9b5dd215&nr=136609&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
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Verbraucherpreisindex (VPI) – Basis 2020 

Die Tabelle des Verbraucher-
preisindexes basiert auf dem In-
dexbasisjahr 2020. Mit Schreiben 
vom 23.2.2023 informierte das 
Statistische Bundesamt, dass die 
Umstellung auf das Basisjahr 
2020 erfolgt. Die Zahlen sind also 
mit den Zahlen in der Tabelle der 
letzten Ausgabe der ZIV (Basis: 
2015) nicht mehr ohne Umrech-
nung vergleichbar. 
 
Vorstehende Darstellungen be-
ziehen sich auf Verträge mit In-
dexanpassung seit dem 

1.1.2003. Für ältere Zeiträume 
kann die Ermittlung der Ände-
rung vor allem dann Schwierig-
keiten bereiten, wenn die Ver-
tragsparteien es in der Vergan-
genheit versäumt haben, eine 
Anpassung durchzuführen oder 
ein anderer Index verwandt 
wurde. Das Statistische Bundes-
amt bietet unter dem folgenden 
Link einen Onlinerechner zur Be-
rechnung von Schwellenwerten 
und Veränderungsraten von 
Wertsicherungsklauseln, die auf 
Verbrauchpreisindizes basieren.  

Hinsichtlich des vormals vom 
Bundesamt für Statistik ermittel-
ten Index für die Lebenshaltung 
eines 4-Personen-Arbeitnehmer-
Haushalts wird auf die Umrech-
nungsmöglichkeit gemäß BGH-
Urteil vom 4.3.2009 (XII ZR 
141/07), ZIV 2009, 47 verwiesen- 

Soweit der Vertrag noch älter 
ist und/oder andere Indizes 
verwendet wurden, berech-
net das Statistische Bundes-
amt gegen eine Entgelt von 30 
€ auch diese Teuerungsrate. 

 
Basis: 2020 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Januar 96,4 97,7 99,8 101,0 105,2 114,3 117,6    

Februar 96,7 98,1 100,1 101,6 106 115,2 118,1    

März 97,2 98,5 100,3 102,1 108,1 116,1 118,6    

April 97,5 99,4 100,4 102,4 108,8 116,6 119,2    

Mai 98,2 99,6 100,4 102,6 109,8 116,5 119,3    

Juni 98,3 99,9 100,5 102,9 109,8 116,8 119,5    

Juli 98,7 100,3 99,7 103,4 110,3 117,1     

August 98,8 100,2 99,7 103,5 110,7 117,5     

September 99 100,2 99,7 103,8 112,7 117,8     

Oktober 99,1 100,2 99,9 104,3 113,5 117,8     

November 98,5 99,5 99,7 104,5 113,7 117,3     

Dezember 98,5 100 99,8 104,7 113,2 117,4     

Alle Angaben ohne Gewähr 
 

 
 
 
 
 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2023/vpi/hintergrundpapier-vpi.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Wertsicherungsklauseln/Internetprogramm.html
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Verzugszinssätze 
 

Der Gläubiger kann nach dem 
Eintritt der Fälligkeit seines An-
spruchs den Schuldner durch 
eine Mahnung in Verzug setzen 
(§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB). Der Mah-
nung gleichgestellt sind die Kla-
geerhebung sowie der Mahnbe-
scheid (§ 286 Abs. 1 S. 2 BGB). Ei-
ner Mahnung bedarf es nicht, 
wenn für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender bestimmt ist, 
die Leistung an ein vorausgehen-
des Ereignis anknüpft, der 
Schuldner die Leistung verwei-
gert oder besondere Gründe den 
sofortigen Eintritt des Verzugs 
rechtfertigen (§ 286 Abs. 2 
BGB).Bei Entgeltforderungen 
tritt Verzug spätestens 30 Tage 
nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung ein; dies gilt gegen-

über einem Schuldner, der Ver-
braucher ist, allerdings nur, 
wenn hierauf in der Rechnung 
besonders   hingewiesen wurde, 
(§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB). Im Streit-
fall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nöti-
genfalls auch den darauf enthal-
tenen Verbraucherhinweis) bzw. 
den Zugang der Mahnung bewei-
sen.  
Während des Verzugs ist eine 
Geldschuld zu verzinsen (§ 288 
Abs. 1 S. 1 BGB). Der Verzugszins-
satz beträgt für das Jahr fünf Pro-
zentpunkte bzw. für Rechtsge-
schäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, neun Pro-
zentpunkte (nur bei Entgelten) 
über dem Basiszinssatz (§ 288 
Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 BGB). 
Diese Regelung gilt erst seit 

29.7.2014. Davor belief sich die-
ser Zinssatz auf 8 %, Art. 229 § 34 
EGBGB. Nähere Informationen 
hierzu erhalten Sie auch in der 
ZIV 2014, S. 51. 
 
Der Basiszinssatz verändert sich 
zum 1. Januar und 1. Juli eines je-
den Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Verände-
rung des Basiszinssatzes gestie-
gen oder gefallen ist. Bezugs-
größe ist der Zinssatz für die 
jüngste Hauptrefinanzierungs-
operation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Ka-
lendertag des betreffenden 
Halbjahres (§ 247 Abs. 1 S. 2, 3 
BGB). 

 
 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Zeitraum  Basis-
zins-
satz % 

Verzugs-
zinssatz % 

Entgelt ohne 
Verbraucher-
beteiligung % 

Zeitraum Basiszins-
satz % 

Ver-
zugs-
zins-
satz % 

Entgelt 
ohne 
Verbrau-
cher-be-
teiligung 
% 

1.1. bis 30.6.2002  2,57  7,57  10,57   1.1. bis 30.6.2014 -0,63 4,37 7,37 

1.7. bis 31.12.2002  2,47  7,47   10,47   1.7. bis 28.07.2014 -0,73 4,27 7,37 

1.1. bis 30.6.2003  1,97  6,97   9,97   29.7. bis 31.12.2014* -0,73 4,27 8,27 

1.7. bis 31.12.2003  1,22  6,22   9,22   1.1. bis 30.6.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2004  1,14  6,14   9,14   1.7. bis 31.12.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2004  1,13  6,13   9,13   1.1. bis 30.6.2016 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2005  1,21  6,21  9,21   1.7. bis 31.12.2016 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2005  1,17  6,17   9,17   1.1. bis 30.6.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2006  1,37 6,37 9,37 1.7. bis 31.12.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 6,95 9,95 1.1. bis 30.6.2018 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2007 2,7 7,7 10,7 1.7. bis 31.12.2018  -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 8,19 11,19 1.1. bis 30.6.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 8,32 11,32 1.7. bis 31.12.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 8,19 11,19 1.1. bis 30.6.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 6,62 9,62 1.7. bis 31.12.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 5,12 8,12 1.1 bis 30.6.2021 -0,88 4,12 8,12 
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1.1. bis 30.6.2010 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2021 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 5,12 8,12 1.1. bis 30.6.2022 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2022 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 5,37 8,37 bis 30.6.2023 1,62 6,62 10,62 

1.1. bis 30.6.2012 0,12 5,12 8,12 1.1. 1.7. bis 31.12.2023 3,12 8,12 12,12 

1.7. bis 31.12.2012 0,12 5,12 8,12 1.1.2024 bis 30.6.2024 3,62 8,62 12,62 

1.1. bis 30.6.2013 -0,13 4,87 7,87 1.7.2024 bis 31.12.2024 3,37 8,37 12,37 

1.7. bis 31.12.2013 -0,38 4,62 7,62     

Alle Angaben ohne Gewähr 
 
* Zur  Änderung siehe Text  oben. 
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tung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Grün-
den des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 
Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

4. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, 
haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall 
haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an  ZIV@kanzlei-schultze.de oder verwal-
ter@verwalterakademie.de  

5. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Mani-
pulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaß-
nahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
6. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der 
Website unter http://www.Verwalterakademie.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
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